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§ 35 NÖ KAG § 35
 NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Die Landesregierung ist verp3ichtet, unter Bedachtnahme auf den Landeskrankenanstaltenplan

Krankenanstaltsp3ege für anstaltsbedürftige Personen (§ 39 Abs. 3) in Niederösterreich entweder durch Errichtung

und Betrieb ö:entlicher Krankenanstalten oder durch Vereinbarung mit Rechtsträgern anderer Krankenanstalten

sicherzustellen. Die Anstaltsp3ege gilt auch durch die Errichtung und den Betrieb ö:entlicher Krankenanstalten durch

andere Rechtsträger als das Land Niederösterreich als sichergestellt. Die Anstaltsp3ege gilt auch als sichergestellt,

wenn die medizinische Versorgung durch Kooperationsformen gemäß § 35a mehrerer Krankenanstalten gewährleistet

ist. Für Personen, die im Grenzgebiet zu einem anderen Land wohnen, ist die Anstaltsp3ege auch dadurch

sichergestellt, daß diese Personen im Falle der Anstaltsbedürftigkeit in Krankenanstalten des benachbarten Landes

aufgenommen werden.

(2) Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Krankenanstaltenp3ege können für die Errichtung und den Ausbau

ö:entlicher Krankenanstalten Grundstücke und andere dingliche Rechte enteignet werden. Auf das

Enteigungsverfahren sind die Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes BGBl. Nr. 71/1954 in

der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010, sinngemäß anzuwenden.

(3) Durch die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung der öffentlichen Krankenanstalten ist sicherzustellen, dass für

anstaltsbedürftige Personen (§ 39 Abs. 3), insbesondere für unabweisbare Kranke (§ 39 Abs. 4), eine zureichende Zahl

an Betten der allgemeinen Gebührenklasse vorhanden ist (§ 70 Abs. 2 und § 72 Abs. 2).
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